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Basis-Befähigung Digital-Navigatoren

Rechtlich und organisatorische Grundlagen 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel 

auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.
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Basis-Befähigung Digital-Navigatoren

Sächsisches E-Governmentgesetz

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel 

auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.



Basisbefähigung Digital-Navigatoren  Rechtlich und organisatorische Grundlagen  Digital-Lotsen@ssg-sachsen.de V20230114           4

Artikel 1: Änderung des SächsEGovG

Abschnitt 1: Allgemeine Regelungen
§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Elektronische Kommunikation - zwei Absätze NEU
§ 2a Elektronische Verwaltungsverfahren - NEU
§ 2b Optimierung von Verwaltungsabläufen - NEU
§ 3 Elektronische Zahlungsverfahren
§ 3a Elektronischer Rechnungsempfang - NEU
§ 4 Amtliche Mitteilungs- und Verkündungsblätter
§ 5 Datenschutz
§ 6 Datenschutz bei gemeinsamen Verfahren
§ 7 Barrierefreiheit
§ 7a Georeferenzierung – NEU

Abschnitt 2: Regelungen für die staatlichen Behörden
§ 8 Bereitstellung von Daten
§ 9 Interoperabilität und Informationssicherheit
§ 10 Basiskomponenten
§ 11 Datenübermittlung
§ 11a Serviceportal Amt24 - NEU
§ 12 Elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung

Sächsisches E-Governmentgesetz – Weiterentwicklung 2019

Abschnitt 3: Regelungen für die Träger der Selbstverwaltung
§ 13 Interoperabilität und Informationssicherheit
§ 13a Bereitstellung von Daten - NEU
§ 14 Basiskomponenten
§ 15 Datenübermittlung
§ 15a Serviceportal Amt24 - NEU
§ 16 Elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung

Abschnitt 4: Organisation
§ 17 Zentrale Einrichtungen des Freistaates Sachsen
§ 18 IT-Kooperationsrat

Abschnitt 5: Schlussvorschriften
§ 19 Verhältnis zu anderen Vorschriften
§ 20 Experimentierklausel
§ 21 Evaluierung
§ 22 Einschränkung eines Grundrechtes

Artikel 2: Änderung des Sächsischen 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes
Artikel 3: Änderung des Gesetzes über die Errichtung der 
Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung
Artikel 4: Änderung des Sächsischen Wahlgesetzes
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Basis-Befähigung Digital-Navigatoren

IT-Kooperationsrat Sachsen und IT-Planungsrat

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel 

auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.
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IT-Kooperationsrat Sachsen (§ 18 SächsEGovG)

• Der IT-Kooperationsrat ist das gemeinsame Gremium für die Zusammenarbeit sächsischer 

Kommunen für den Ausbau ihrer informationstechnischen Systeme.

• Ziel dieser Kooperation: Einführung elektronischer, verwaltungsebenenübergreifend, 

interoperabler und sicherer Verwaltungsabläufe.

• Dem IT-Kooperationsrat gehören an:

• Beauftragten für Informationstechnologie (CIO des Freistaates Sachsen)

• je ein Vertreter der Staatskanzlei und des SMI, sowie der befassten Ressorts

• 3 Mitglieder der Kommunen: SSG, SLKT, SAKD

• Beratend: ein Vertreter des Sächsischen Datenschutzbeauftragten

• Die Beschlüsse des IT-Kooperationsrates werden einstimmig gefasst.
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Der IT-Kooperationsrat beschließt, soweit kommunale Belange berührt werden, 

Empfehlungen für die Kommunen und die staatlichen Behörden insbesondere u. a. zu

• Themen und Beschlussvorschläge des IT-Planungsrates,

• Umsetzungsregelungen für die Beschlüsse des IT-Planungsrates (Artikel 91c GG)

• Weiterentwicklung der Strategie für IT und E-Government des Freistaates Sachsen und 

der E-Government-Umsetzungsplanung des Freistaates Sachsen und der Kommunen sowie 

zur Steuerung der daraus resultierenden Schlüsselprojekte, 

• Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes im Freistaat Sachsen,

• Weiterentwicklung der Basiskomponenten, des SVN / KDN sowie zur E-Government-Plattform,

• landesspezifischen Interoperabilitäts- und Informationssicherheitsstandards,

• elektronischen Kommunikations- und Zahlungsverfahren

IT-Kooperationsrat Sachsen (§ 18 SächsEGovG)
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IT-Planungsrat (Bund)

Grundlage: Gemeinsam von Bund und Ländern vereinbarter IT-Staatsvertrag (2010)

alle Informationen: https://www.it-planungsrat.de/
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Basis-Befähigung Digital-Navigatoren

Sächsisches Informationssicherheitsgesetz

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel 

auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.
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Sächsisches Informationssicherheitsgesetz

Adressaten und damit Verpflichtete sind 

- die staatliche Stellen (Behörden und Gerichte) 

des Freistaates Sachsen sowie

- die seiner Aufsicht unterliegenden Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

(Träger der Selbstverwaltung) = nicht-staatliche Stellen

- d.h. Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände 

und Zweckverbände, Kommunale Unternehmen 

(soweit öffentlich-rechtlich) 

- Privatrechtlich organisierte öffentliche 

Unternehmen (z.B. GmbH, AG) unterfallen nicht 

dem Anwendungsbereich des Gesetzes.
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• Sächsische Kommunen werden 

(wie bereits im SächsEGovG) dazu verpflichtet, 

die Sicherheit ihrer informationstechnischen Systeme 

zu gewährleisten. (§ 4 Absatz 2 SächsISichG)

• Der Behördenleiter trägt die Verantwortung dafür, 

dass gesetzliche Regelungen eingehalten werden und 

dass wichtige Geschäftsprozesse störungsfrei 

ablaufen. (§ 4 Absatz 3)

• Pflicht zur Etablierung eines Beauftragten für 

Informationssicherheit (BfIS) in jeder Kommune; 

ggf. in kommunaler Zusammenarbeit oder 

über Dienstleister. (§8 Absatz 1)

Sächsisches Informationssicherheitsgesetz
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Basis-Befähigung Digital-Navigatoren

Digitalisierungsprogramm Kommune 2025

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel 

auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.
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Digitalisierungsprogramm Kommune 2025

Gegenstand ist, ausgehend vom aktuellen Entwicklungsstand und den zu erwartenden 
Anforderungen an sächsische Kommunen in Sachen Digitalisierung strategische 
Entwicklungslinien zu skizzieren und den daraus abzuleitenden Handlungs- und 
Finanzierungsbedarf für die maßgeblichen sächsischen Akteure zu beschreiben.
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Basis-Befähigung Digital-Navigatoren

Masterplan Digitale Verwaltung Sachsen

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel 

auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.
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Masterplan Digitale Verwaltung Sachsen

Digitale Services für Bürger und Unternehmen 

bereitstellen: Außensicht

▪ Portale zur Anliegensklärung einrichten

▪ Elektronische Anträge / Anzeigen, 

Beteiligungen, Auskünfte (Register), 

Informationen entgegennehmen/erteilen,

▪ Servicekonto bereitstellen,

▪ Zugangshürden senken,

▪ Dienstleistungen über verschiedene 

Kommunikationskanäle 

(„Präsenz“, „Telefon“, „Online“) anbieten

Digitale Servicequalität für Bürger und 

Unternehmen sicherstellen: Innensicht

▪ Medienbruchfreie interne Verarbeitung / 

integrierte Anbindung von Fachverfahren

▪ automatisierte Registerauskünfte und 

Datenübermittlungen ermöglichen

▪ elektronische Beteiligungsverfahren 

(„TöB-Beteiligung“) durchführen

▪ E-Akte, Integrierte Vorgangsbearbeitung 

einsetzen

▪ mobile Daten-Erfassung und -Nutzung 

▪ einheitliche interne Verarbeitung trotz 

„Multikanal“-Eingang gewährleisten

Basisinfrastruktur schaffen und nutzen: KDN/SVN, Serviceportal, Amt24, Basiskomponenten, 

Integrationsdienst, Registerertüchtigung, …

Flankierende Maßnahmen vorsehen: Aus- und Fortbildung, Kompetenzerwerb, Standardisierung, 

Konsolidierung, Sicherheit, Abstimmung und Koordinierung...



Basisbefähigung Digital-Navigatoren  Rechtlich und organisatorische Grundlagen  Digital-Lotsen@ssg-sachsen.de V20230114           17

Basis-Befähigung Digital-Navigatoren

Das Onlinezugangsgesetz (OZG)

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel 

auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.
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Das OZG und seine Einordnung
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https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/startseite/startseite-node.html
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Was steht drin?

Das „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungs-

leistungen“ (kurz Onlinezugangsgesetz oder OZG) hat folgende Ziele:

• Alle Verwaltungsleistungen werden bis Ende 2022 auch elektronisch 
über Verwaltungsportale angeboten

• Die Verwaltungsportale sind über einen Portalverbund miteinander verknüpft

• Der Zugang zu den Verwaltungsleistungen ist barriere- und medienbruchfrei

• Die sichere und einheitliche Authentifizierung bzw. Identifizierung erfolgt über Nutzerkonten

• Die Umsetzung erfolgt Nutzerorientiert: Einfach – Online - Sicher

Das OZG und seine Einordnung
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31.12.2022?

Das OZG und seine Einordnung
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31.12.2022?

Das OZG und seine Einordnung

Wichtig:

Die Frist ist abgelaufen bzw. nicht eingehalten. 

Das OZG ist damit aber nicht unwirksam geworden!

Nachfolgeregelung ab 01.01.2024 geplant.
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„Alle Verwaltungsleistungen…auch elektronisch“

• 14 Themenfelder

• 35 Lebens- und 17 Unternehmenslagen

• 575 Leistungsbündel

• Über 2.000 Einzeleistungen

Das OZG und seine Einordnung
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„Alle Verwaltungsleistungen…auch elektronisch“

• 14 Themenfelder

• 35 Lebens- und 17 Unternehmenslagen

• 575 Leistungsbündel

• Über 2.000 Einzelleistungen

• „35 Lebens- und 17 Unternehmenslagen

Das OZG und seine Einordnung
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„Alle Verwaltungsleistungen…auch elektronisch“

• 575 Leistungsbündel

Das OZG und seine Einordnung
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„Alle Verwaltungsleistungen…auch elektronisch“

• Über 2.000 Einzelleistungen

Das OZG und seine Einordnung
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Verwaltungsportale und Portalverbund

Das OZG und seine Einordnung
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Nutzerorientiert: Einfach – Sicher - Online

Das OZG und seine Einordnung
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

DIGITAL-LOTSEN-SACHSEN

Digital-Lotsen@SSG-Sachsen.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel 

auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.
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